
Das bedeutet, daß unsere derzeitigen Testmethoden 
zwar wertvolle Hinweise geben können, aber insbeson
dere bei negativem Ausfall keineswegs — weil zu grob — 
beweiskräftig sind. Letzteres wird insbesondere von der
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Verteidigung sehr gern übersehen. In der augenblick
lichen Situation dürfen die Ergebnisse der Tests nicht 
überbewertet werden. Das führt dazu, dem objektiven 
Alkoholgehalt im Blut die überragende Bedeutung zu
zuerkennen.

An Tausenden von lebensnah durchgeführten Experi
menten wurde der Beweis erbracht, daß niemand mehr 
bei einem Gehalt von über 1,5 %0 fahrtüchtig ist. Die 
Rechtspraxis einiger Länder hat daraus bereits die 
entsprechenden Konsequenzen gezogen. Eine bedingte 
Fahruntüchtigkeit besteht jedoch bereits bei wesentlich 
niedrigerem Alkoholgehalt und beginnt sicher schon 
ab 0,5 %q. Sie kann zur absoluten Fahruntüchtigkeit 
werden, wenn besondere Umstände eine Erschwernis 
bringen; Nachtfahrt, Glätte, sehr kurvenreiche Strecke, 
sehr konzentrierter und unübersichtlicher Verkehr, Fah
ren eines Zweirades fordern ein wesentlich funktions
tüchtigeres Gehirn als unkomplizierte Verhältnisse. 
Unser Bestreben ist es deshalb, soweit biologisch ver
antwortbar, gewisse Grenzwerte zu erarbeiten. Hat 
dann der Untersuchte niedrigere Blutalkoholwerte, 
sollte der Test mit herangezogen werden, überschreitet 
sein Blutalkoholgehalt den Grenzwert, sollte allein das 
Blutalkoholgutachten bereits entscheidend sein. In 
einem späteren, ausführlichen Aufsatz soll diese Pro
blematik behandelt werden.
Es wäre vorteilhaft, wenn sich Juristen und Mediziner 
zusammensetzen würden und im Laufe der Zeit für die 
DDR verbindliche Richtlinien erlassen werden könnten. 
Dann würde das manchmal unwürdige Spiel mit Pro
millewerten auf Grund neugeschaffener, klarer Rechts
unterlagen ein Ende finden. Der § 5 StVO ist ein An
satz, dessen wissenschaftliche Interpretation für die 
nächste Zeit eine dankbare Aufgabe wäre.

(Berichtigung: In den graphischen Darstellungen muß es statt 
„kriminelle Delikte“ richtig „andere Straftaten“ heißen.)
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§ 19 Abs. 1 Ziff. 2, Abs. 3 StEG; § 5 PassVO i. d. F. vom 
11. Dezember 1957 (VOB1. I S. 633).
1. Zum schweren Fall der staatsgefährdenden Propa
ganda und Hetze.
2. Zum Versuch und zur Beihilfe beim illegalen Ver
lassen der DDR (hier des demokratischen Berlins).
Stadtgericht von Groß-Berlin, Urt. vom 21. August 1961 
- 101 c BS 49/61.

Die auf Grund des Beschlusses der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 12. August 
1961 eingeleiteten Maßnahmen zum Schutze der Gren
zen der Deutschen Demokratischen Republik und des 
demokratischen Berlins haben es den Feinden unseres 
Arbeiter-und-Bauern-Staates unmöglich gemacht, wei
terhin den Aufbau des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Republik zu stören.

Die offenen Grenzen zur Deutschen Demokratischen 
Republik wurden durch aggressive Kräfte in beispiel
loser Weise für die subversive Tätigkeit gegen unsere 
sozialistische Entwicklung ausgenutzt.

Die Maßnahmen zum Schutz unserer Grenzen waren 
deshalb notwendig, zumal alle Bemühungen unserer 
Regierung, die anomalen Verhältnisse in Westberlin zu 
beseitigen, am Widerstand der Kriegstreiber gescheitert 
waren.

Die Maßnahmen verhindern den Menschenhandel mit 
Bürgern der DDR, die Einschleusung von Spionen und

Saboteuren, beseitigen das Grenzgängerunwesen und 
stoppen die kriegswütigen Imperialisten bei ihren wei
teren Kriegsvorbereitungen. Der Beschluß der Regie
rung der Deutschen Demokratischen Republik liegt da
her nicht nur im Interesse der Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik, sondern aller friedliebenden 
Menschen in ganz Deutschland.
Die von Feinden unseres Staates seit dem 13. August 
1961 verstärkt durchgeführte Hetze und Aufwiegelung 
zu Provokationen gegen die Schutzmaßnahmen unserer 
Regierung zeigen erneut und deutlich die Gefahr, die 
Westberlin für die Erhaltung des Friedens darstellt.
An zahlreichen Stellen in Westberlin sammelten sich 
besonders am 13. und 14. August 1961 verschworene 
Feinde des Sozialismus und gegen die Deutsche Demo
kratische Republik aufgeputschte und verhetzte Men
schen, um Zwischenfälle an den Grenzen zum demo
kratischen Berlin zu organisieren. Die Besonnenheit 
unserer Sicherungskräfte verhinderte, daß diese Pro
vokationen schwerwiegende Folgen auslösten.
Im vorliegenden Prozeß haben sich die Angeklagten G., 
Gr., N.. K. und P. zu verantworten, die am 1.3. bzw.
14. August 1961 auf der Seite der Feinde der Deutschen 
Demokratischen Republik standen und teilweise in 
einer äußerst gefährlichen Weise aktiv gegen die Maß
nahmen unserer Regierung vorgingen.
Die Angeklagten — mit Ausnahme des Angeklagten 
K. — sind Westberliner Bürger. Der 23jährige Ange
klagte G. hatte 1954 illegal die DDR verlassen. Unter 
der ungesunden Atmosphäre der Frontstadt Westberlin 
war er bald auf den Weg des Verbrechens getrieben 
worden, weswegen er mehrmals bestraft wurde.

611


